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Beratungsgegenstand: 
Kindergartensituation in Lüdinghausen - Erweiterung Module Kindertageseinrichtung 
Stadtfeld 
 
I. Beschlussvorschlag: 
Der Rat beschließt, für die Erweiterung der bereits bestehenden Module der Kindertageseinrichtung 
Stadtfeld um zwei Gruppen ab dem Kindergartenjahr 2016/2017 finanzielle Mittel in Höhe von 
120.000 € in den Etat 2016 einzustellen.  
 
 
 
II. Rechtsgrundlage: 
GO NRW, Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (KiBiz) 
 
III. Sachverhalt: 
In der Kindergartenbedarfsplanung des Kreises Coesfeld für das Kindergartenjahr 2016/2017 ist der 
neue Kindergarten Höckenkamp mit Datum der vorgesehenen Inbetriebnahme zum 01.02.2017 mit 4 
Gruppen berücksichtigt. Nun zeichnet sich jedoch ab, dass dieses Datum der Inbetriebnahme nicht 
eingehalten werden kann. Nach erfolgter Ausschreibung muss der Investor seine bereits 
fertiggestellten Pläne neu erstellen, da sich die benötigten Gruppentypen geändert haben. Nach einer 
Aktualisierung der Kindergartenbedarfsplanung des Kreisjugendamtes stellte sich heraus, dass nicht 
die ausgeschriebenen Gruppentypen 2 x Typ II (Aller 0-3 Jahre) und 2 x Typ III (Alter 3 – 6 Jahre) 
sondern Gruppen für 2 x Typ I (Alter 2 – 6 Jahre, 1 x Typ 2 und 1 x Typ III benötigt werden. Mit diesen 
neuen Gruppentypen können mehr Kinder im Alter von unter drei Jahren aufgenommen werden. Dies 
ist aber auch verbunden mit einer Erweiterung des Raumbedarfs von 690 auf 715 qm. Zudem können 
damit weniger Kinder als vorgesehen im Obergeschoss der Einrichtung betreut werden, so dass die 
Pläne auf eine überwiegend eingeschossige Bauweise zu ändern sind.  
 
Der Investor kalkuliert mit einer Verzögerung der Inbetriebnahme der Einrichtung Höckenkamp um bis 
zu zwei Monate. Die Inbetriebnahme einer Kindertageseinrichtung so spät im laufenden 
Kindergartenjahr ist gerade auch im Hinblick auf das vorzuhaltende Betreuungspersonal für einen 
Träger jedoch nicht finanzierbar. Daher haben sich Träger, Investor und Verwaltung auf den 
01.08.2017 als Datum der Inbetriebnahme der Kindertageseinrichtung Höckenkamp geeinigt.  
 



 2 
2 Gruppen des Kindergartens Höckenkamp sind bereits in den Modulen des Kindergartens 
Stadtfeld untergebracht. Es ist beabsichtigt, diese Module nun nicht wie zunächst vorgesehen nach 
dem 01.02.2017 abzubauen sondern sie bis zum Ende des Kindergartenjahres 2016/2017 in gleicher 
Trägerschaft wie bisher weiter zu betreiben.  
 
Zur Unterbringung der durch die Verzögerung der Inbetriebnahme des Kindergartens Höckenkamp 
benötigten weiteren zwei Gruppen beabsichtigt die Verwaltung unter Zustimmung des Trägers (DRK 
Ortsverein Lüdinghausen), die bereits bestehen Module des Kindergartens Stadtfeld („Rote Villa“) um 
die gleiche Größe (weil gleiche Gruppentypen) zu erweitern. Zudem ist beabsichtigt, die neuen 
Module schon zum 01.08.2016 aufzustellen, da viele Eltern, den erst zum 01.02.2017 ein 
Betreuungsplatz für ihre Kinder in der Einrichtung Höckenkamp angeboten werden konnte, den 
Wusch auf eine Betreuung ihrer Kinder schon zu Beginn des Kindergartenjahres geäußert haben. 
 
Die für den Betrieb der neuen Module anfallen Mietkosten wird die Verwaltung, wie schon bei den 
Modulen der Roten Villa gehandhabt, in Höhe der in den KiBiz-Pauschalen enthaltenen 
Mietpauschalen dem DRK Ortsverein als Träger der Einrichtung in Rechnung stellen.  
 
Für Aufstell- und Anschlussarbeiten sowie dem erstmaligen Einrichten der Module einschließlich 
Erweiterung des Außengeländes kalkuliert die Verwaltung finanziellen Aufwendungen in Höhe von 
120.000 €. 
 
 
 
IV. Finanzielle Auswirkungen:  

 
In den Teilergebnisplan 060100, Kindertageseinrichtung, sind weitere finanzielle Mittel in 
nachstehender Höhe einzustellen.  
 
Aufwand, 5318917 Zuschüsse Kitas 110.000 € 
Investiv, BGA      10.000 € 
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